
 

Beantragung von Förderzuschüssen für private 

Baumaßnahmen im Rahmen von Dorfentwicklung  

 

Planungsbüro Patt, Lüneburg  

in Zusammenarbeit mit dem  

Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg (ArL)  

Dorfentwicklung Gellersen  
in den Orten Dachtmissen, Kirch -  und Westergellersen  



                   FÖRDERMITTEL 
                    

WOFÜR ? 
               WIE ? 
                        WO und 
                                     WANN ? 
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Die ZILE -Richtlinie  

Zuwendung zur I ntegrierten Ländlichen Entwicklung  

 

§ Mit der ZILE -Richtlinie fördern die EU  

    und das Land Niedersachsen Projekte  

    in ländlichen Regionen  

  

§ Zweck der Förderung ist eine Verbesserung der ländlichen 

Strukturen im Rahmen eines integrierten ländlichen 

Entwicklungsansatzes  

  

§ Ziel ist es, die ländlichen Räume als Lebens - , Arbeits - , 

Erholungs -  und Naturraum zu sichern und weiterzuentwickeln  
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        Amt für regionale  

           Landesentwicklung Lüneburg (ArL) 
Bewilligt 

        Niedersächsisches Ministerium 

             für Ernährung, Landwirtschaft, 

             Verbraucherschutz und Landesentwicklung 

Bereitgestellt 

Beratung Kostenlos ! 
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 Fördergrundsätze  

dorfgerechte Umsetzung baulicher Maßnahmen und 

gestalterische Verbesserung des Bestandes  

Fördermitteln sind an Vorgaben und Ziele des 

Dorfentwicklungsprogramms gebunden  

kein Anspruch auf Förderung  
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 Förderung        WANN ?  

Förderzeitraum ab 15.09 . 2018 ï 2023  

Antragsstellung zum 15 . September  

eines jeden Jahres möglich  

(Posteingangsstempel des ArL)  

Beratung ist kostenlos  



7 

 

 

 Förderung        Welche Art von Gebäuden?  

Haupt -  und Nebengebäude  

in Massiv - , Putz - , Holz -  oder Fachwerkbauweise  

in der Regel bis Baujahr ca. 1955  

oder ortsbildprägende Gebäude  

u.U. auch jüngeren Datums  

für Landwirtschaftliche Betriebe gelten 

Sonderregelungen  
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 Förderung        WIE?  

Förderung der Ausgaben für Gewerke (Material und Lohn)  

Mindestzuschuss 2500 ,-   ˰  

Mindestinvestition ca. 8333 ,-   ˰

Bei Eigenleistung nur Förderung                              

der Ausgaben für Material  

(Sonderkonditionen für gemeinnützige Vereine)  

Anteilsfinanzierung: Nicht rückzahlbare Zuwendung  

Ausgaben müssen jedoch vorfinanziert werden,  

Erstattung nach Fertigstellung der Maßnahme  
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¾ Dorfentwicklung  

¾ Basisdienstleistungen  

¾ Kleinstunternehmen der Grundversorgung  

¾ Ländlicher Tourismus  

 

Antragsstichtag  

15 . September  

eines jeden Jahres  

Antragsstichtag  

31 .Januar  

31 . Mai  

30 .September  

Unterschiedliche Förderbereiche  

¾    Kulturerbe  
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Förderbereich ĂDorfentwicklung"  

Zuwendungsempfänger und ïhöhe  

 

¶ Kommunen (Gemeinden und Gemeindeverbände)  

 Abweichung von der Steuereinnahmekraft:  

15 % über Durchschnitt    bis zu 43 %    ggf.   + 10 % REK -Bonus  

Durchschnitt    bis zu 53 %    ggf.  +  10 % REK -Bonus  

15 % unter Durchschnitt   bis zu 63 %    ggf.  +  10 % REK -Bonus  

¶ Gemeinnützige juristische Personen   bis zu 63 %    ggf.  +  10 % REK -Bonus  

¶ jur. Personen öffentlichen Rechts   bis zu 35 %    ggf.  +  10 %  REK -Bonus  

 

¶ natürliche Personen u. Personengesellschaften;  

       juristische Personen des privaten Rechts      bis zu 25 %     ggf.  +  5% REK-  Bonus  

                                                                     bis zu 30 %    ggf.  +  5% REK -Bonus  

( für gemeinschaftliche Zwecke)   ĂPrivatpersonenñ 
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Ein Grundstück kann mehrere Förderobjekte beinhalten  

Für jedes Objekt kann ein Förderantrag gestellt werden,  

-  auch in verschiedenen Jahren  

Für ein Objekt können ggf. verschiedene Förderinhalte  

(sog. Fördertatbestände) genutzt werden  

Revitalisierung (Innenausbau)  

Erhaltung und Gestaltung  

eines Gebäudes (äußere Hülle)  

Umnutzung  

Zu Wohnraum  

Erhaltung und Gestaltung  

eines Gebäudes (äußere Hülle)  

Schaffung oder Ausbau einer dorfgemäßen 

Gemeinschaftseinrichtung (Dorftreff)  
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Förderungsmöglichkeiten für äußere Gebäudehülle,  

z.B.  Erneuerung und/oder Sanierung von  

Fenster, Türen, Toren  

Dachkonstruktion (Dachstuhl), 

Dacheindeckung incl. Dªmmung Ăbis 

Innenkante Tapeteñ 

Fassade: Fachwerk, 

Mauerwerk, 

Holzverschalungen, 

Fundamente  

Dachabschlüsse, 

Gauben, Erker, 

Schornstein  

Einfriedung  

Hofpflaster  
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Fördertatbestand:  : Erhaltung und Gestaltung  ortsbildprägender oder  

    landwirtschaftlicher Gebªude (ĂH¿lleñ) 

Zuschuss   : bis max. 30 % der Baukosten  

Zuschusshöhe  : bis max. 50.000 ,-  ˰

Beispiel: Baukosten 100.000 ,-  ˰= 70.000 ,-   ˰Eigenanteil / Zuschuss 30.000 ,-  ˰

bei Umnutzungen auch 

Innenausbau 

förderfähig  
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Fördertatbestand:  : Revitalisierung (Innenausbau) ungenutzter und    

     leerstehender, ortsbildprägender oder landschaftstypischer Bausubstanz  

Zuschuss   : bis max. 30 % der Baukosten  

Zuschusshöhe  : bis max. 100.000 ,-  ˰

Beispiel: Baukosten 100.000 ,-  ˰= 70.000 ,-   ˰Eigenanteil / Zuschuss 30.000 ,-  ˰
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Fördertatbestand:  : (1) Umnutzung von Gebäuden land -  und   

     forstwirtschaftlicher Betriebe oder  

    (2) ortsbildprägender oder landschaftstypischer Gebäude  

Zuschuss   : bis max 30% der Baukosten  

Zuschusshöhe  : bis max. 150.000, -  ˰

Beispiel: Baukosten 300.000, -  ˰= 210.000, -   ˰Eigenanteil / Zuschuss 90.000, -  ˰

Besonderheit: bei Umnutzungen ist auch der Innenausbau (Heizung, Elektrik, 

Fußböden, Sanitär etc.) förderfähig, keine Außenanlagen  



16 

Fördertatbestand:  : Schaffung, Erhalt oder Ausbau dorfgemäßer     

    Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Begegnungsstätte Dorfgemeinschaft)  

Zuschuss   : bis max. 35 % der Baukosten  

Zuschusshöhe  : bis max. 200.000 ,-  ˰

Beispiel: Baukosten 300.000 ,-  ˰= 195.000 ,-   ˰Eigenanteil / Zuschuss 105.000 ,-  ˰
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Beispiel aus laufender Dorfentwicklung:  

geplanter Umbau eines Rinderboxenlaufstalls zu Dorftreff  

Fördertatbestand:  : Schaffung, Erhalt oder Ausbau dorfgemäßer     

    Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Begegnungsstätte Dorfgemeinschaft)  

Zuschuss   : bis max. 35 % der Baukosten  

Zuschusshöhe  : bis max. 200.000 ,-  ˰

Beispiel: Baukosten 300.000 ,-  ˰= 195.000 ,-   ˰Eigenanteil / Zuschuss 105.000 ,-  ˰
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Fördertatbestand:  : Anpassung von Gebäuden land -  und forstwirtschaftlicher Betriebe an  

    die Erfordernisse zeitgemäßen Wohnens und Arbeitens  

Zuschuss   : bis max. 30 % der Baukosten  

Zuschusshöhe  : bis max. 50.000, -   ˰

  : Auch Außenanlagen  (z.B. Hofpflaster) förderfähig  

Beispiel hier: geplante Sanierung Reithalle (neue Dacheindeckung mit 

Belichtung und Dämmung)  
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 Förderung        Weitere Fördertatbestände  

Umsetzung (Ătranslozieren) ortsbildprªgender Gebªude 

nach Maßgabe besonderer Gründe zur Innenentwicklung  

Zuschuss max. bis 150.000 ,-  ˰

Ersatz nichtsanierungsfähiger ortsbildprägender oder 

landschaftstypischer Bausubstanz durch maßstäbliche 

Neubauten; Zuschuss max. bis 150.000 ,-  ˰

 

Abbruch von Bausubstanz nach Maßgabe eines 

Folgenutzungskonzeptes  

Zuschuss max. bis 50.000, -  ˰

 

 



20 

Hinweise   

Förderung der Mehrwertsteuer bei Baukosten 

möglich, falls Antragssteller nicht zum 

Vorsteuerabzug berechtigt ist  

Max. Förderzuschuss i.d.R. 30 %  

 

 

Bonus durch Abgleich mit Zielen aus der Naturparkregion Lüneburger Heide  

 

25% + ggf. 5% aus REK 

Bei Umnutzungen u. Revitalisierungen, die der Vermietung 

(Gewinnerzielung) dienen ist eine Bedarfsanalyse und 

Wirtschaftlichkeitsberechnung dem Antrag beizufügen  



21 

Leitfaden                 Antragsstellung (gilt jährlich für Anträge zum 15.9 )  

Vor Ort Beratung, nächste Termine: 15. und 16.Mai 2018 oder  

In dringenden Fällen nach telefonischer Absprache 

Vor Ort Beratung, nächste Termine: 15. und 16.Mai 2018 oder  

In dringenden Fällen nach telefonischer Absprache 

 

  

 

Antragstellung (Formulare auch online erhältlich) mit Angeboten 

Antragstichtag jeweils der 15.9. eines jeden Jahres 

 

 

Zustellungsbescheid vom ArL über ggf. Förderung und Förderhöhe im Frühjahr des 

Folgejahres (hier: ca. März/April 2019) 

!!! Erst nach Erhalt dürfen Aufträge an Firmen erteilt werden 

 

 

1.Umsetzung der Maßnahme  

2.Nach Fertigstellung Einreichen der Rechnungen und Belege 

 

 

Auszahlungsantrag und Auszahlung 

 

 

Einholen von Kostenvoranschlägen (bis 50.000,- Zuschuss 1 Angebot) oder  

einer Kostenberechnung durch einen Architekten 

Antragstellung (Formulare auch online erhältlich) mit Angeboten 

Antragstichtag jeweils der 15.9. eines jeden Jahres 

Erhalt des Zuwendungsbescheid vom ArL über (ggf.) Förderung und 

Förderhöhe im Frühjahr des Folgejahres (ca. März/April 2019) 

!!! Erst nach Erhalt dürfen Aufträge an Firmen erteilt werden u. Material 

bestellt werden 

1.Umsetzung der Maßnahme  

2.Nach Fertigstellung Einreichen des Verwendungsnachweises unter 

Beifügung sämtlicher Rechnungen und Belege 

Auszahlung des Förderzuschusses 
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§ Ranking der privaten und öffentlichen Maßnahmen erfolgt auf Ebene von 3 Amtsbezirken 

§ Kostenschätzung zum Antrag ist Basis für Mittelzuweisung 

§ Je nach Antragsqualität ergeht dann -im positiven Fall- ein Bewilligungsbescheid 

bzw. wird der Antragsteller über das weitere Verfahren informiert 

Alle Förderanträge  

aus 3 Amtsbezirken in einen Topf  

Bewertung der Qualität  

einer MaÇnahme, sog. ĂRankingñ: 

z.B. Maßnahme trägt zur Verbesserung des Ortsbildes 

oder Beseitigung eines Leerstandes bei, hat Bedeutung 

für die Baukultur, ist ein Beitrag für die Dorfgemeinschaft, 

unterstützt den Klimaschutz u.a.  

Je nach Antragsqualität ergeht dann  

- im positiven Fall -   

ein Bewilligungsbescheid  

Wie werden Anträge gewertet?  
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       Dachlandschaften -  Einstimmung  

Gestaltungsziele der Dorfentwicklung  

Impression :  Dachlandschaft  mit  roten  Tonziegeln  
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       Dachlandschaften -  Einstimmung  

Gestaltungsziele der Dorfentwicklung  

Impression: weitgehend ursprünglich erhaltenes Bauernhaus mit ruhiger 

Dachlandschaft aus roten Tonziegeln, harmonischer Fensteraufteilung, 

gemauertem Schornstein und Fensterbrüstungen sowie dorftypischer 

Einfriedung mit Staketenzaun  
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Erneuerung des Dachstuhls  

 

 

 

 

Was wird gefördert? Förderung        WAS ?  

Erneuerung der Dacheindeckung,  

incl. Dämmung und Innenschale  

Ăbis Innenseite Tapeteñ 
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Eindeckung von Hauptgebäuden und Gebäuden 

Eindeckung von Haupt -  und Nebengebäuden  

  

i.d. R. mit  Hohlfalzziegel  Hohlpfanne  (z .T. mit  Farbspiel)   

Reet  

Farbe: rot bis rotbraun  
 
Falls Art und Farbe nicht 
ursprünglich anders  
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Eindeckung von Hauptgebäuden und Gebäuden 

Eindeckung von landwirtschaftlichen Nebengebäuden  

  

können  Ausnahmen  gelten   (z .B. Faserzementplatten,  gesicktes  Stahlblech  u.a.)   

  

Glänzende  Lasuren  und   

engobierte  Tonpfannen  sind  auf  Haupt -  u. 

Nebendächern  nicht  zulässig  
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Erneuerung  von Giebelschmuck  

 

Was wird gefördert? Förderung        WAS ?  

Erneuerung der Dachabschlüsse  
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       Photovoltaik- oder Solaranlagen  

Å Die Anbringung einer Photovoltaikanlage wird unter der Voraussetzung geduldet, dass 

sie nicht über die Dachfläche hinausragt und dass ein Abstand von ca. 1 m zu den 

Dachkanteneingehalten wird. Die eigentliche Dacheindeckung soll erkennbar bleiben. 

Å Eine Förderung der Photovoltaikanlage im Rahmen der Dorferneuerung erfolgt nicht.  

 

 Photovoltaik -  oder Solaranlagen  

 Einbau wird begrüßt, aber nicht gefördert  
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       Photovoltaik- oder Solaranlagen  

 Asbesthaltige Dacheindeckung  

 Abbau und Entsorgung förderfähig, wenn gem. TRGS 519  
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       Dachabschlüsse 

 

Nicht zulässig: 

 

ÅOrtgangziegel,  

 

ÅFaserzementwinkel 

 

ÅPlastikwinkel 

Dachabschlüsse  

Nicht zulässig  

im Rahmen von Dorfentwicklung:  

 

Ortgangziegel  

Faserzementwinkel  

Plastikwinkel  
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       Dachabschlüsse Schornsteine und Dachrinnen  

Schornsteinköpfe sind neu aufzumauern  

Stülpköpfe / Verschieferung des 

Schornsteinkopfes ist nicht gestattet  

Erneuerung von Dachrinnen  
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¶ Dachrinnen nur aus Zink oder Kupfer zulässig,  

       jedoch sind nur die Kosten für Zinkrinnen förderfähig.  

¶ Eulenlöcher nur mit Boden-/Deckelschalung verkleiden.  

       Das Loch ist nach Möglichkeit zu erhalten. 

       Dachabschlüsse Uhlenlöcher  

Niederdeutsch: 
āāUlenlock óó  
 
Nach Möglichkeit zum 
Schutz der Tiere 
erhalten oder wieder 
herstellen  
 
(förderfähig u. im 
Rahmen von 
Dorfentwicklung gern 
gesehen)  

Eulenloch 

 
Das Eulenloch ist eine Öffnung im Giebeldreieck 

einer Scheune oder eines Fachwerkhauses. Es 

sollte Eulen zum Nisten anlocken, damit sie auf 

dem Dachboden auf Mäusefang gingen. 

Gleichzeitig galten Eulen als Zeichen von 

Gesundheit und Frieden im Haus. Ein Eulenloch 

findet man vor allem auch bei einem Reetdach 

oder Strohdach. Dort diente es als Rauchabzug, 

da wegen der Feuergefahr kein Schornstein durch 

das Dach geführt werden konnte. 
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       Gauben 

 i.d.R. als Schlepp -  oder Satteldachgauben  

 

Verschalung mit Holzdeckleisten  

Gaubenfenster aus  heimischem Holz,  

Tropenholz und Kunststoff sind nicht 

förderfähig  

Gaubenfenster mit glasteilenden Sprossen  

       Dachabschlüsse Gauben  

oder als Fledermausgauben  
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       Gauben 

Außenfensterbänke aus Metall oder Kunststoff sind nicht zulässig 
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      Beispiel  Gaube Dachflächenfenster  

Vorhandene Dachflächenfenster haben 

Bestandsschutz.  

Der Austausch ist gestattet,  

aber nicht förderfähig.  

Zusätzliche Dachflächenfenster nur in 

Ausnahmefällen erlaubt  

  

  

Förderfähig sind nur 4-9 pfannige,  

eiserne Dachausstiegsfenster  
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Erneuerung / Ausbesserung   

von Fenstern  

i.d.R. Holzfenster, kein Kunststoff  

 

Was wird gefördert? Förderung        WAS ?  

Erneuerung / Ausbesserung  

von Türen und Toren  

i.d.R. aus Holz  
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       Fenster        Dachabschlüsse Positives Beispiel einer gelungenen Fenstersanierung  

Harmonischer ruhiger Gesamteindruck  

durch symmetrische Aufteilung  

Stehende Fensterformate  

Segmentbögen der Fassade auch im 

Rahmenholz und Glas nachgeformt  

Freundliche, einladende Farbgebung  

Obere Fenster kleinformatiger  

Schönes Wohnwirtschaftsgebäude  
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       Fenster 

 

Gaubenfenster  oder Fenster des Obergeschosses  

möglichst kleiner als Hauptfenster des Erdgeschosses 

       Dachabschlüsse Fenster  

Verschiedene Fenstergrößen und Formate können 

Gebäudefassaden unruhig und wenig harmonisch wirken lassen  


